
Gewässer: Inn, Salzach, Saalach

erlaubt verboten saisonale
Einschränkungen

sonstige
Einschränkungen

Mindestalter
Schiffsführer

Befähigungsausweis
Schiffsführer

sonstige
Bemerkungen

ab 4,4 kW: 18 Jahre
ab 4,4 kW: mind.
Schiffsführerpatent – 10 m,
abhängig von Fahrzeuglänge

Verbrennungs-
motor X keine

bis 4,4 kW: 16 Jahre ---

Zulassung erforderlich

ab 4,4 kW: 18 Jahre
ab 4,4 kW: mind.
Schiffsführerpatent – 10 m,
abhängig von Fahrzeuglänge

Motor-
fahrzeuge

Elektroantrieb X keine

Eine Geschwindigkeit von 15
km/h (gegenüber dem Ufer)
darf auf obigen Flüssen nicht
überschritten werden.
Fahrverbote:
- für Motorfahrzeuge, die mit
einem 2-Takt-Antrieb
ausgestattet sind.
- Die Schifffahrt mit
Motorfahrzeugen auf dem Inn
zwischen Antiesen- und
Salzachmündung ist, mit
Ausnahme für die Feuer- und
Wasserwehr im Einsatz,
verboten. Auf bayrischer
Fluss-Seite gänzliches
Fahrverbot.

bis 4,4 kW: 16 Jahre
bis 500 W: 12 Jahre ---

ab 4,4 kW Zulassung
erforderlich

Segelfahrzeuge X keine

14 Jahre

12 Jahre, wenn alle
Personen an Bord
während der Fahrt
Schwimmwesten
angelegt haben

---

Ruderfahrzeuge X keine 12 Jahre ---

Windsurfer X

Jet-Ski X

Kite-Surfer X

Flöße X

Rafts wie Ruderfahrzeuge


